
 

 

Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Vorlagen-Nr.: 01/211/17 
öffentliche Beratung 

Bereich:  Fachbereich Bau 

Aktenzeichen: FB 6 

Datum: 07.03.2017 
 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung 

Kreistag 22.03.2017      

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung): 

Überplanmäßiger Aufwand für Ersatzvornahmen 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt einen überplanmäßigen Aufwand für die Buchungsstelle 52100100 

529110 in Höhe von 290.150,00 Euro. 

 

 

Dr. Burchhardt 
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Sachverhalt (Begründung): 

Im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises (vgl. § 6 I Nr. 1 KVG LSA i. V. m. § 56 I Nr. 1 

und § 57 I BauO LSA) ist der Landkreis Jerichower Land als untere Bauaufsichtsbehörde zur 

Gefahrenabwehr verpflichtet. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind erforderlich, da die 

Ordnungspflichtigen selbst zur effektiven Gefahrenabwehr nicht in der Lage waren oder sind. 

Zur Abwehr von akuten Gefahren für die öffentliche Sicherheit muss der Landkreis daher 

durch Ersatzvornahmen sofortige Abhilfe schaffen. Demgegenüber steht dem Landkreis der 

Ersatz der hieraus entstandenen Kosten zu, sofern der Eigentümer herangezogen werden 

kann.  

 

Zu den entsprechenden Maßnahmen gehören sowohl Sicherungen und Einzäunungen von 

Gefahrenstellen, Teilabrisse, Trennen von Ver- und Entsorgungsmedien, Standsicherheits-

prüfungen als auch vollständige Abrisse von Gebäuden.  

 

Im Jahre 2017 handelt es sich nach heutiger Sicht um Abrisse in Loburg und Gommern, aber 

vorrangig um Objekte in Burg, wie z. B. Bahnhofstraße, Friedenstraße, Gartenstraße, Klos-

terstraße und Nikolaistraße. Die jeweiligen Kosten bewegen sich zwischen 5.000 € und 

60.000 €. Insgesamt wird von einem Bedarf von 428.350 € ausgegangen. Im Haushaltsan-

satz waren 138.200 € eingestellt.  

 

Der Mehrbedarf soll im Zuge der Haushaltsdurchführung durch einen zu erwartenden Mehr-

ertrag im Rahmen der KDU-Erstattung ausgeglichen werden, da der Bund einen höheren 

Erstattungsbetrag gewährt, welcher nicht Bestandteil des derzeitigen Planansatzes ist. 

 

 

Anlagen: 

keine 

 

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich:   ja    nein  

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: 52100100 529110 / Ersatzvornahmen 

Planansatz: 138.200,00 

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr: 428.350,00 

= überplanmäßig   außerplanmäßig  290.150,00 

= Aufwand    Auszahlung  

Deckung durch Mehrertrag  Mehreinzahlung  bei       

Deckung durch Minderaufwand   Minderauszahlung  bei       

 

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera 

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)  
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